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Liebe Chemnitzerinnen und Chemnitzer,
Weihnachten und der Jahreswechsel stehen vor der 
Tür. Ob es weiße Weihnachten werden, können wir  
Ihnen nicht versprechen. Versprechen können wir 
Ihnen, dass wir als kommunaler Winterdienst bei 
Bedarf auch an den Weihnachtstagen und Silvester
auf den Chemnitzer Straßen unterwegs sein wer-
den. Durch den kommunalen Winterdienst wer-

den die öffentlichen Fahr-
bahnen entsprechend des 
Winterdienstkonzeptes der 
Stadt betreut. Dieses wird 
jährlich aktualisiert und 
vom Chemnitzer Stadtrat 
beschlossen. In Chemnitz 
liegt der planmäßig organi-
sierte Leistungsumfang des 
kommunalen Winterdiens-

tes auf Fahrbahnen weit über den rechtlichen For-
derungen. Grundsätzlich müssen nur die verkehrs-
wichtigen und zugleich gefährlichen Stellen einer 
Fahrbahn betreut werden. 
In Chemnitz werden rund 500 km Fahrbahnnetz 
vorrangig (Stufe 1 und 2) winterdienstlich betreut. 
Das sind immerhin 1.000 Räumkilometer, womit 
z. B. das gesamte Busliniennetz des ÖPNV mit ab-
gedeckt ist. Erst wenn hier die Aufgaben erledigt 
sind und es nicht mehr schneit, können wir uns 
der Beräumung des Nebennetzes (Stufe 3 und 4) 
widmen. Bei erneutem Schneefall und/oder Glätte-

bildung muss die Betreuung in den Nebennetzen 
abgebrochen und im Vorrangnetz unverzüglich 
wieder aufgenommen werden. Dies ist auch der 
Grund, warum an Tagen mit andauernden oder 
wiederholten Schneefällen auf den Fahrbahnen der 
Nebennetze ggf. auch tageweise kein städtisches 
Winterdienstfahrzeug zu sehen ist. 

Meine Bitte an Sie: Planen Sie im Winter als Auto-
fahrer immer ein wenig mehr Zeit ein.
Unsere Mitarbeiter und Dienstleister erbringen ei-
nen guten Job. Dennoch können sie nicht überall 
gleichzeitig sein. Nehmen Sie bitte Rücksicht auf 
Winterdienst- und Entsorgungsfahrzeuge. Schnee 
und Schneematsch stellen uns in einer Großstadt 
wie Chemnitz vor eine große Herausforderung. 
Lassen Sie uns diese gemeinsam mit gegenseitiger 
Rücksichtnahme meistern. 

Jetzt wünsche ich Ihnen erst einmal im Namen 
aller Beschäftigten ein friedliches Weihnachtsfest, 
einen angenehmen Jahreswechsel und für das Jahr 
2018 alles Gute. Wir wünschen Ihnen während der 
Feiertage vor allem Zeit für die schönen Seiten des 
Winters beim Rodeln mit Ihren Kindern oder 
Enkelkindern, beim Skifahren oder einfach nur bei 
einem traumhaften Winterspaziergang. 

Ihr Dirk Behrendt,
Betriebsleiter



Winterdienst geht uns alle an 
ASR-Tipps zum Winterdienst auf Gehwegen
Wer hat die „Streupflicht“ auf Geh-
wegen in Chemnitz? 
Für den Winterdienst auf Gehwegen 
sind die Eigentümer der durch eine 
öffentliche Straße erschlossenen Grund-
stücke in der Pflicht. 
Für 46 Kilometer Gehwege, vorwiegend 
mit viel Besucherverkehr in der Innen-
stadt ist der ASR verantwortlich (W = 
Winterdienstpflicht der Stadt Chemnitz, 
geregelt in der Straßenreinigungssatzung 
der Stadt).  

In welcher Breite muss der Gehweg 
betreut werden? 
Gehwege inklusive Bushaltestellen, Fuß-
gängerzonen und Überwege sind in 
einer Breite von 1,5 m von Schnee zu 
beräumen und bei Glätte zu bestreuen. 
Gehwege mit einer geringeren Breite 
sind vollständig zu betreuen.

Zu welchen Uhrzeiten ist der Winter-
dienst durchzuführen?  
Den in der Nacht gefallenen Schnee 
oder die entstandene Glätte müssen Sie 
spätestens bis 07:00 Uhr (werktags) bzw. 
09:00 Uhr (sonn- und feiertags) besei-
tigt haben, so dass der Gehweg entlang 
Ihres Grundstückes ab diesen Zeiten ge-
fahrlos begangen werden kann. Schneit 
es danach wieder oder kommt es erneut 
zu Glättebildung, so sind Sie verpflich-
tet, erneut zu räumen oder zu streuen. 

Es kann durchaus sein, dass Sie tags-
über mehrfach räumen und streuen 
müssen, dies jedoch längstens bis 20:00 
Uhr. 

Muss ich auch nachts aktiv werden? 
Nein, nach 20:00 Uhr müssen Sie nicht 
räumen und streuen. 

Was ist bei andauerndem Schneefall 
zu beachten? 
Das Räumen und Streuen ist erst nach 
Beendigung des Schneefalls zwingend 
erforderlich. Es wird als unverhältnis-
mäßig angesehen, bei andauerndem 
Schneefall permanent zu räumen. 

Wo darf der Schnee abgelagert werden? 
Der Schnee darf nur auf dem Gehweg 
(Gehwegrand zur Fahrbahn) abgelagert 
werden.
An Straßeneinläufen, Hydranten, Halte-
stellen, Radwegen sowie Feuerwehrzu-
fahrten und Behindertenparkplätzen 
darf kein Schnee angehäuft werden. 
Sicht- bzw. andere Behinderungen, z. B. 
durch Schneewälle, sind zu vermeiden. 

Kann ein Anderer für mich den Win-
terdienst übernehmen? 
Auch in Zeiten, in denen Sie nicht selbst 
räumen und streuen können, beispiels-

ASR

Anlieger/Wohnungsgesellschaften

Hauseigentümer/Hausmeisterdienste CVAG

Fahrbahnen

Gehwege W

Fußgängerzonen W

Kreuzungen/Fußgängerüberwege 

Bushaltestellen (Gehwege)

Bushaltestellen (Wartehäuschen)

Straßenbahnhaltestellen

Zugang zu den Abfallbehälterstandplätzen

Abfallbehälterstandplätze

UMWELT-TIPP: 
Verwenden Sie als Streugut Sand oder 
feinkörnigen Splitt. Verzichten Sie der 
Umwelt zuliebe auf Salz.

weise weil Sie sich auf der Arbeit oder 
im Urlaub befinden, sind Sie verpflich-
tet, dafür zu sorgen, dass der öffentliche 
Gehweg vor Ihrem Grundstück geräumt 
und  gestreut ist. Sie müssen in diesen 
Zeiten entweder eine Firma beauftragen 
oder Sie haben nette Nachbarn, Freunde 
oder Verwandte, welche für Sie diese 
Aufgaben übernehmen. 

ASR-Tipp:
Ihre Verantwortung für einen ord-
nungsgemäßen Winterdienst entfällt 
durch die Beauftragung Dritter nicht. 
Wenn Sie hier sicher gehen wollen, ist 
es empfehlenswert, Aufzeichnungen 
über Räum- und Streuzeiten zu führen.

Zuständigkeiten im Winter in Chemnitz – 
Wer, was, wann, wo?

  – Winterdienstpflicht

W – Winterdienstpflicht 
der Stadt Chemnitz
(geregelt in der Straßen-
reinigungssatzung der 
Stadt)

ASR-Hinweis:
Bei nicht erfolgtem Winterdienst auf Geh-
wegen rufen Sie bitte zuerst Ihre jeweilige 
Hausverwaltung an.
—
ASR-Winterdiensthotline:
0371 4095-555
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In der kalten Jahreszeit ist auf 
Grund von Schnee und Eis mit er-
schwerten Bedingungen auch für 
die Abfallentsorgung zu rechnen.
Generell wollen wir Ihnen den-
noch auch im Winter eine zuver-
lässige Abfallentsorgung bieten. 
Sie können uns dabei helfen!

Unsere Bitte an Grundstücks-
eigentümer, Verwalter, Haus-
meisterdienste:

 ■ Sorgen Sie bitte für einen sicheren 
Zugang zu den Abfallbehältern sowie 
zum Standplatz auf dem Grundstück.

 ■ Beräumen und Streuen Sie bitte die 
Zugänge zu den Standplätzen von Eis 
und Schnee in ausreichender Breite.

 ■ Überprüfen Sie die ausreichende Be-
leuchtung der Zugänge.

 ■ Stellen Sie die Abfallbehälter bis 06:00 
Uhr am Entsorgungstag so  bereit, 
dass keine anderen Verkehrsteilneh-
mer gefährdet werden und die Lee-
rung ohne Probleme erfolgen kann.

 ■ Entfernen Sie die Abfallbehälter un-
verzüglich nach der Leerung von der 
Abholstelle.

Bei nicht erfolgtem Winterdienst auf 
dem Standplatz und auf dem Transport-
weg besteht kein Anspruch auf eine 
kostenfreie Zweitanfahrt durch das Ent-
sorgungsfahrzeug. 

 

ASR-Hinweise für Grundstückseigen-
tümer, Hausmeisterdienste, Mieter, 
Fahrzeugführer:
Jeder Fahrzeugführer sollte „seinen“ 
Parkplatz selbst von Schnee befreien. 
Räumfahrzeuge können aufgrund par-
kender Fahrzeuge die Straßenränder 
nicht freischieben. Bei nicht beräumten 
Straßenrändern erschweren Sie sich das 
Ausparken, indem Sie den dort 
liegengelassenen Schnee wieder in die 
Straßenmitte schieben. 

Achten Sie bitte beim Parken Ihres Au-
tos auch darauf, dass Winterdienst- und 
Entsorgungsfahrzeuge nicht behindert 
werden. 

Damit die Behälter zum Entsorgungs-
fahrzeug auf die Straße geschoben wer-
den können, sollten „Gassen“ in Schnee-
anhäufungen nicht zugeparkt werden.
Weiterhin benötigen auch Fußgänger, 
Kinderwagen und Rollstuhlfahrer diese 
Gassen zur Überquerung der Straße.

Weitere Fragen?
Sollte der Abfallbehälter einmal stehen-
bleiben, geben Ihnen die Mitarbeiter 
des Kundenservices und der Abfallbera-
tung gern telefonisch Auskunft. Sie er-
halten Informationen, warum der Be-
hälter nicht geleert wurde und wann die 
nächste Leerung vorgesehen ist. 

—
Kundenservice: 0371 4095-777
Abfallberatung: 0371 4095-102

Gemeinsam durch den Winter
ASR-Tipps zur Abfallentsorgung im Winter
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Hier zwei Beispiele: Die Oma am Stra-
ßenrand wartet auf „ihren Abfalllader“.
Ihr Kind staunt über das große Abfall-
sammelfahrzeug  –  Ihrer Phantasie sind 
keine Grenzen gesetzt, nutzen Sie alle 
Jahreszeiten!

Bedingungen für den ASR-
Fotowettbewerb 
Der Nutzer versichert, dass er über alle 
Rechte am eingereichten Bild verfügt. 
Dies beinhaltet: 
 ■ Es liegt das Urheberrecht und das un-
eingeschränkte Nutzungsrecht beim 
Nutzer.

 ■ Es liegen keine Rechte von Dritten am 
Bild vor.

Frühjahrsputz

 

»Für ein sauberes 
Chemnitz« und
Wettbewerb 
»Goldener Besen«

Anlässlich unseres großen Jubilä-
ums „875 Jahre Chemnitz“ rufen 
wir alle Chemnitzer Bürgerinnen 
und Bürger, Vereine, Kindertages-
einrichtungen, Schulen und Firmen 
vom 23. März bis 21. April 2018 
zum großen Frühjahrsputz auf.

Im Festjahr soll unser schönes Chemnitz 
besonders sauber und freundlich ausse-
hen. Schulen und Kindertageseinrich-
tungen starten deshalb bereits am Frei-
tag, dem 23. März mit ihren Aktionen. 
  
ASR-Tipp: Öffentliche Auftakt-Aktion 
des ASR: Samstag, 24. März 2018, 
10:00 Uhr, Schloßviertel
Zahlreiche weitere Aktionen sollen im 
Zeitraum im gesamten Stadtgebiet folgen. 

Der Sieger erhält wieder den Wander-
pokal „Goldener Besen“. Die feierliche 
Übergabe der Preise erfolgt im Rahmen 
der jährlichen Festveranstaltung zur 
Verleihung des Chemnitzer Umwelt-
preises. 
— 
Machen Sie mit beim Frühjahrsputz 
2018 „Für ein sauberes Chemnitz“
und Wettbewerb „Goldener Besen“. 
ASR-Hotline Frühjahrsputz:
0371 4095-444
Fruehjahrsputz@ASR-Chemnitz.de

 ■ Die dargestellten Personen (bei Kin-
dern Erziehungsberechtigte) sind mit 
der Veröffentlichung einverstanden. 

Mit Ihrer Einreichung stimmen Sie der 
honorarfreien Veröffentlichung zu. 
Die Auswertung erfolgt durch eine
Jury bis zum 30.06.2018.

Anforderungen an die Bilder:
minimale Seitenlänge 1600 Pixel,
maximale Seitenlänge 4000 Pixel,
Auflösung 300 dpi
maximale Bildgröße 8 MB

Aufruf zum großen Fotowettbewerb: „Mein ASR und ich“ 
Einsendeschluss: 31.05.2018
Einsendungen bitte an:
Fotowettbewerb@ASR-Chemnitz.de 

Wir freuen uns
auf Ihre Fotos.

Anmeldung
Frühjahrsputz:

Für ASR-Beschäftigte ist die Teilnahme
nicht möglich.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Attraktive
Sachpreise und

Gutscheine
erwarten Sie!

4     Der ASR informiert



Über 400 PS – Damit fegst du alles weg
Wir suchen dich! 
Du interessierst dich für  große 
Fahrzeuge mit modernster Tech-
nik? Du willst 400 PS in Orange 
perfekt beherrschen?
 
In der Ausbildung zum Berufskraftfah-
rer im ASR wirst du auf allen Fahrzeu-
gen ausgebildet, machst deinen LKW-
Führerschein und lernst natürlich auch 
alle theoretischen Grundlagen kennen.

Bei besten Ausbildungsbedingungen im 
ASR und eigenem Engagement kannst 
du sogar bester Berufskraftfahrer-Azubi 
Sachsens werden. 

Wir beraten dich
zur Ausbildung im ASR: 

 ■ Tag der Bildung
27. Januar 2018 von 10 bis 15 Uhr
Handwerkskammer Chemnitz
Limbacher Straße 195

 ■ „Schau rein! – Woche der offenen
Unternehmen Sachsen“
vom 12. bis 17. März 2018
Termine im ASR, Blankenburgstr. 62
13. März 2018 von 10 bis 12 Uhr
15. März 2018 von 13 bis 15 Uhr

Im Ausbildungsjahr 2018 suchen wir 
dich für die Ausbildung zum/r
 ■ Berufskraftfahrer/-in
 ■ Kfz-Mechatroniker/-in

Weitere Informationen zur Ausbildung 
und die kompletten Ausschreibungsun-
terlagen findest du auf unserer Home-
page unter www.ASR-Chemnitz.de

ASR-Service: Neue Abfallkalender-App
Kostenlos und jederzeit dabei – 
mit unserer neuen Abfallkalender- 
App: ASR Chemnitz.

Mit der App für iOS und Android 
Smartphones sowie  Windows Phone 10 
verpassen Sie keinen Leerungstermin 
mehr, denn Sie können sich ganz ein-
fach und individuell für Ihre Adresse 
Erinnerungen einstellen, z. B. für die 
Restabfalltonne, den Bioabfall, die 
Papiertonne – einzeln oder gleich für 
alle.

Mit unserer Abfallkalender-App haben 
Sie Ihren ganz persönlichen Abfuhr-
kalender jederzeit dabei. Egal ob online 
oder offline. Der Service ist ohne Regis-
trierung nutzbar.

Die Haushaltsauswahl erfolgt in weni-
gen Schritten. Eine Vorschlagsliste un-
terstützt Sie bei der richtigen Auswahl 
der Adressdaten.

Weitere Funktionen/Erweiterungen wie 
z. B. das Abfall-ABC sind in Arbeit.

Holen Sie sich 
jetzt die neue 
Abfall-App:
ASR Chemnitz

Berufskraftfahrer/-in Kfz-Mechatroniker/-in

Bewirb
dich jetzt!

5     Der ASR informiert



Der ASR bietet eine Vielzahl an Infoma-
terialien zu Themen der Abfalltrennung 
an. Hier eine kleine Auswahl:

 ■ Flyer Sperrabfallentsorgung mit 
Sperrabfallkarte

 ■ Abfallratgeber mit Abfall-ABC
 ■ Sortierhilfe in verschiedenen Spra-
chen (deutsch, englisch, französisch, 
russisch, arabisch, vietnamesisch,  
chinesisch, türkisch, hindi)

 ■ Faltblatt Wertstoffhöfe
 ■ Faltblatt Hausratbörsen/Kleider-
kammern

 ■ Faltblatt Problemabfälle

Diese und weitere Infomaterialien lie-
gen auf den Wertstoffhöfen und in den 
Bürgerservicestellen der Stadt Chem-
nitz zur Mitnahme aus bzw. stehen auf 
unserer Website ASR-Chemnitz.de 
unter der Rubrik „Downloads“ zum 
Herunterladen zur Verfügung.

Sie können die gewünschten Exemplare 
auch telefonisch bei der Abfallberatung 
bestellen und sich zuschicken lassen.
— 
Abfallberatung: 0371 4095-102

Wohin mit Ihrem Haushaltsabfall?

Papierabfall Leichtverpackungen Bioabfall Restabfall Elektro(nik)kleingeräte 
und Metalle

Alttextilien Altglas

Behälter vor Ihrer Haustür Behälter auf den Wertstoffi nseln

Abgabe an den Wertstoffhöfen

Elektro(nik)geräte Leuchtstoffröhren/
Energiesparlampen

Batterien Sperrabfall Problemabfälle
(Schadstoffmobil)

THE NEWSTAGESZEITUNG

WAS DARF ALLES IN DIE

BLAUE TONNE?

Bioabfälle
• Obst-, Speise- und
   Gemüsereste

• Kaffeesatz und Teebeutel

• Eier- und Nussschalen

• Gartenabfälle, Laub

• Federn, Haare, Stroh

• Verdorbene Lebensmittel
  (ohne Verpackung)

• Kleintierstreu
   (biologisch abbaubar)

Bitte keine Kunststoffbeutel
und Biokunststoffe in die Biotonne geben!

Kundenservice@ASR-Chemnitz.de · www.ASR-Chemnitz.de 

Information:  0371 4095-777

Restabfälle

Bitte keine heiße Asche einfüllen!

Kundenservice@ASR-Chemnitz.de · www.ASR-Chemnitz.de 

Information:  0371 4095-777

• Asche, Kehricht
• Geschirr, Hygieneartikel
• Tapetenreste, Videos
• Staubsaugerbeutel, Fotos
• Haushaltsgegenstände 
 aus Kunststoff
• Verschmutztes 
 Verpackungsmaterial
• Spiegelglas, Glas- und
 Keramikscherben
• Zigarettenkippen, 
 Hundekot

Papier, Pappe, Kartonagen 

Papier und Pappe bitte ohne Anhaftungen von 
Fremdstoffen in den Behälter geben! 
Große Kartons bitte auf die Wertstoffhöfe bringen!

Kundenservice@ASR-Chemnitz.de · www.ASR-Chemnitz.de 

Information:  0371 4095-777

• Zeitungen, Zeitschriften

• Kataloge, Prospekte

• Schreib- und 
 Computerpapier

• Verkaufsverpackungen 
 aus Papier und Pappe

• Papiertüten, Packpapier

• Taschenbücher

• Kartons (gefaltet)

THE NEWSTAGESZEITUNG

WAS DARF ALLES IN DIE

BLAUE TONNE?

Haben Sie noch Fragen?

Abfallberatung
Telefon 0371 4095-102

Kundenservice
Telefon 0371 4095-777

www.ASR-Chemnitz.de

zentek ®

®

Elektro(nik)-
kleingeräte und
Metalle Abfallberatung@ASR-Chemnitz.de 

Bitte nicht
hineingreifen!

STOP

In einer unserer vorangegangenen Aus-
gaben haben wir Sie informiert, dass 
der ASR das Projekt „500 Deckel gegen 
Polio“ des Rotary International und des 
Vereins „Deckel drauf e. V.“ unterstützt.
Durch die Sammlung von hochwertigen 
recyclingfähigen Kunststoffverschlüssen 
(„Deckel“ aus HDPE und PP) von Ein-
wegflaschen, Getränkekartons, Zahn-
pastatuben u. ä. und dem damit erziel-
ten Verkaufserlös werden weltweit 
Impfaktionen gegen Kinderlähmung
finanziert. Ein einzelner Deckel wiegt 
rund 2 g; 500 Deckel ergeben ca. 1 kg 
Material. Der Erlös von 1 kg deckt die 
Kosten für eine Impfung gegen Polio.
Bisher wurden beim ASR 2.000 kg 
Deckel abgegeben und dem Recycling-
verfahren zugeführt. Aus den Erlösen 
können somit ca. 2.000 Impfungen ge-
gen Polio beschafft und zum Einsatz ge-
bracht werden. 

500
DECKEL ...

Wir fi nanzieren Polio-Impfungen durch den Verkauf von Flaschendeckeln an Recyclingunternehmen. 
Mit 500 Deckeln können wir eine lebenswichtige Impfung bezahlen.

Deshalb: Mitsammeln und Leben retten – jeder Deckel zählt.

www.deckel-gegen-polio.de

... FÜR 1 LEBEN 
OHNE KINDERLÄHMUNG.OHNE KINDERLÄHMUNG.

... FÜR 1 LEBEN ... FÜR 1 LEBEN ... FÜR 1 LEBEN 

in Deutschland
Distrikte 1800-1900/1930-1950

Wir unterstützen
die Aktion

500
DECKEL ...

Wir fi nanzieren Polio-Impfungen durch den Verkauf von Flaschendeckeln an Recyclingunternehmen. 
Mit 500 Deckeln können wir eine lebenswichtige Impfung bezahlen.

Deshalb: Mitsammeln und Leben retten – jeder Deckel zählt.

www.deckel-gegen-polio.de

... FÜR 1 LEBEN 
OHNE KINDERLÄHMUNG.OHNE KINDERLÄHMUNG.

... FÜR 1 LEBEN ... FÜR 1 LEBEN ... FÜR 1 LEBEN 

in Deutschland
Distrikte 1800-1900/1930-1950

ASR-Service: Infomaterialien zum Download oder Mitnehmen

ASR-Tipp:
Unser Plakat „Wohin mit Ihrem 
Haushalts abfall“ gibt es jetzt auch im 
Querformat (A3) mit Bildern einfach 
und verständlich dargestellt.

Aktion „500 Deckel gegen Polio“ 
Ein großes Dankeschön an alle Chemnitzer – weiter so!

Wir bedanken uns sehr herzlich bei 
allen fleißigen Deckelsammlern, Part-
nern und Unterstützern für ihr Enga-
gement!

Bitte beteiligen Sie sich auch weiterhin 
an dieser Aktion und bringen bei Ihrem 
nächsten Besuch auf dem Wertstoffhof 
Ihre gesammelten Deckel mit.

ASR-Hinweis: 
Die maximale Deckelgröße sollte nicht 
größer als 4 cm im Durchmesser sein. 
Hintergrund für diese Begrenzung  
ist, dass die Maschinen für die Granu-
lierung ein passendes Mahlwerk benöti-
gen und bei erhöhten Größenunter-
schieden das Material nicht mehr ver-
arbeitet werden kann.
Das heißt: Deckel von Honiggläsern 
und dgl. bitte nicht in die Sammlung 
geben.

  —
Weitere Informationen zum Thema  
unter www.deckel-drauf-ev.de
und www.deckel-gegen-polio.de
Für Rückfragen steht Ihnen die  
Abfallberatung des ASR unter Telefon  
0371 4095-102 gern zur Verfügung.
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Europäische Woche der Abfallvermeidung

Gib Dingen ein zweites Leben

Die Europäische Woche der Abfallver-
meidung ist Europas größte Kommuni-
kationskampagne zu Abfallvermeidung 
und Wiederverwendung. Seit 2009 fin-
det sie europaweit jährlich in der letzten 
Novemberwoche statt. 
Ihr Fokus: praktische Wege aus der 
Wegwerfgesellschaft aufzeigen. 

2017 konnten erneut Teilnehmerrekor-
de erzielt werden – und das nicht nur in 
Deutschland, sondern in ganz Europa. 
Seit drei Jahren beteiligt sich auch 
Chemnitz an dieser Kampagne. 
  
Im ASR stand die diesjährige Woche 
der Abfallvermeidung unter dem Mot-
to: „Gib Spielsachen ein zweites Leben.“ 
Acht Kindertageseinrichtungen besuch-

ten den ASR. Bei einer Betriebsführung 
staunten sie über die vielen orangen 
Fahrzeuge.

Am Ende konnten die Kinder ein mit-
gebrachtes Spielzeug gegen ein anderes 
tauschen.

Die übriggeblieben Spielsachen übergab 
der ASR an gemeinnützige Vereine.

ASR-Tipp: Das Handy ist goldwert  –
13. Bildungsmarkt für Nachhaltigkeit im Kraftwerk 
Bereits seit 2005 findet in Chem-
nitz der „Bildungsmarkt für Nach-
haltigkeit“ statt.

Die Initiatoren des Chemnitzer Bil-
dungsnetzwerks für Nachhaltigkeit, das 
Umweltzentrum Chemnitz, die Sächsi-
sche Landesstiftung Natur und Umwelt, 
die Verbraucherzentrale Sachsen sowie 
das solaris Förderzentrum für Jugend 
und Umwelt gGmbH Sachsen und zahl-

reiche Kooperationspartner, das Kraft-
werk e.V., der Staatsbetrieb Sachsen-
forst, das Netzwerk Umweltbildung 
Sachsen (NUS), der Interkulturelle 
Garten Chemnitz,  Radio T, der Verein 
Natura Miriquidica und der ASR berei-
ten Themen der nachhaltigen Entwick-
lung für Kindergartenkinder, Grund- 
und Oberschüler sowie Gymnasiasten 
auf und bieten diese im Rahmen des 
Bildungsmarktes an.

In diesem Jahr  fand vor allem das An-
gebot des ASR: „Von der Herstellung bis 
zum Recycling eines Handys“  für 
Gymnasialschüler besonders großen 
Anklang.
Die Schüler erfuhren Wissenswertes zur 
Herstellung und zu den Bestandteilen 
eines Handys. Ein Handy ist tatsächlich 
goldwert. 
Deshalb gehören Elektro(nik)kleingeräte 
auf gar keinen Fall in den Restabfall! 

Chemnitzer Umweltpreis 2018 
für  Kinder und Jugendliche
Der Chemnitzer Umweltpreis für 
Kinder und Jugendliche wird jähr-
lich anlässlich des „Tages der 
Umwelt“ ausgelobt.

Kinder und Jugendliche im Alter bis zu 
20 Jahren können sich mit ihren Einzel- 
oder Gemeinschaftsprojekten um die 
Preise bewerben.
Alle Teilnehmer haben die Möglichkeit, 
ihr Wissen, ihr Können und ihre Inte-
ressen auf wissenschaftlichem Gebiet 
oder beim praktischen Umweltschutz 
einzusetzen und kreative und interes-
sante Themen zum Schutz unserer Um-
welt mit Engagement zu bearbeiten.

ASR-Hinweis zur Einreichung:
 
Projekte (Beschreibung, Fotos, Modelle) 
bis 16. April 2018:
an Stadt Chemnitz, Umweltamt,
09106 Chemnitz senden oder portofrei 
in die städtischen Briefkästen einwerfen

Persönliche Abgabe beim Umweltamt 
der Stadt Chemnitz                                                                                           
bis 31. Dezember 2017:
Annaberger Straße 93, Zi. 317
ab 1. Januar 2018:
im Neuen Technischen Rathaus,
Bahnhofstraße 25
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ASR-Service: 
Sperrabfallentsorgung vom Profi 
und aus einer Hand             

Einmal jährlich kann jeder Chemnitzer 
Haushalt die Entsorgung von Sperrabfall 
ohne Mengenbegrenzung kostenfrei 
beim ASR bestellen. Ob online oder mit-
tels postalischer Sperrabfallkarte einfach 
beim ASR in Auftrag geben. Die Gegen-
stände werden in der Regel innerhalb 
von vier Wochen abgeholt. Mindestens 
vier Kalendertage vorher erhält der Be-
steller seinen Abholtermin. Die Bekannt-
gabe des Abholtermines erfolgt per Post 
oder per E-Mail. Auch die elektrischen/
elektronischen Großgeräte nimmt der 
ASR gleich mit. Jede weitere Abholung 
im Jahr ist gebührenpflichtig.

Was gehört eigentlich alles zum  
Sperrabfall? 
Zum Sperrabfall gehören beispielsweise 
alte Fahrräder, Roller, Wäscheständer, 
aber auch alte Fernsehgeräte, Kühl-
schränke, Geschirrspüler sowie Schrän-
ke, Sofas und andere Möbelteile. 

Einmal jährlich Sperrabfallabfuhr  
auf Abruf ohne Gebühr
Wie funktioniert das? 
Einfach Sperrabfallkarte ausfüllen, 
Stückzahl der Möbel und Möbelteile, 
Haushaltsschrott, Elektro(nik)groß-
geräte angeben und ab in die Post.  
Noch schneller geht’s online. 

Wann werden Couch, Waschmaschine 
und Co. abgeholt? 
Die Gegenstände werden in der Regel 
innerhalb von vier Wochen abgeholt. 
Den Termin gibt der ASR vor. 

Wann erhalte ich den Termin? 
Mindestens vier Kalendertage vorher 
erhält der Besteller seinen Abholtermin. 

Ich habe nur einen kaputten Stuhl.  
Da ich kein Auto habe, um diesen zum 
Wertstoffhof zu bringen, möchte ich 
gern wissen, ob ich dafür die Sperrab-

fallkarte nutzen kann? 
Falls Sie im Kalenderjahr nur diesen ei-
nen Stuhl entsorgen möchten, können 
Sie dafür die Sperrabfallkarte nutzen.     

Was ist bei der Abholung zu beachten? 
Der angemeldete Sperrabfall ist am vor-
gesehenen Abholtag bis 6 Uhr, frühes-
tens am Vortag ab 18 Uhr am Fahr-
bahnrand vor dem jeweiligen Grund-
stück bereitzustellen.   

Gebührenpflichtige Serviceangebote 
Mein neuer Fernseher wird bereits 
nächste Woche geliefert. Kann ich 
meinen „Alten“ auch kurzfristig abho-
len lassen? 
Dafür bietet Ihnen der ASR die Express-
abholung an. In diesem Falle wird der 
Sperrabfall innerhalb von zwei  Werkta-
gen (Montag bis Freitag) nach Auftrags-
eingang beim Besteller ab geholt. Die 
Expressabholung kostet 15,43 EUR  pro 
Auftrag.

Ich fahre in den Urlaub und möchte 
den Termin der Abholung selbst  
festlegen. Ist mein Wunschtermin 
möglich?
Von Montag bis Freitag können Sie  
Ihren individuellen Wunschtermin auch 
selbst festlegen. Die Abholung kann frü-
hestens zwei Arbeitstage (Mo – Fr) nach 
Posteingang der Sperrabfallkarte erfol-
gen. Der Abfuhrtermin wird anschlie-

ßend vom ASR schriftlich bestätigt. Die 
Gebühr für die Terminabfuhr beträgt 
15,43 EUR pro Auftrag. 

Holt der ASR auch meine alte Couch 
aus der Wohnung, dem Keller oder  
anderen Nebengelassen ab?  
Ja, dies ist möglich. Die Gebühr dafür 
beträgt 6,25 Euro pro angefangenem 
Arbeitswert (entspricht 6 Minuten). Die 
Abholung im Vollservice erfolgt immer 
in der Zeit von 07:00 Uhr bis 15:00 Uhr.

Ist auch eine Komplettberäumung der 
Wohnung möglich? 
Selbstverständlich bietet Ihnen der ASR 
auch diesen Service an. Bei der Kom-
plettberäumung der Wohnung von 
Sperrabfall erfolgt eine Vor-Ort-Bege-
hung durch einen ASR-Mitarbeiter,  
um den Auftragsumfang zu ermitteln. 
Der Abfuhrtermin wird individuell ver-
einbart. Die Gebühr beträgt 6,25 Euro 
pro angefangenem Arbeitswert (ent-
spricht 6 Minuten).

Was ist bei der Abholung zu beachten?
Bei der Abholung aus der Wohnung 
sorgen Sie bitte dafür, dass ein ungehin-
derter Zugang für das Entsorgungsper-
sonal vorhanden ist. Größere Gegen-
stände sind zu zerlegen. Die Transport-
wege müssen trittsicher, ausreichend 
beleuchtet und im Winter schnee- und 
glättefrei sein. 
—
Weitere Fragen?  
Abfallberatung: 0371 4095-102
Kundenservice: 0371 4095-777 

Wir holen die Couch auch aus der Wohnung –                                                             
auch Komplettberäumung möglich
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Ob ein Abfall in die Gelbe Tonne 
oder in einen anderen Behälter zu 
geben ist, scheint auf den ersten 
Blick nicht so einfach zu sein.  
Die Tipps der Abfallberatung helfen 
bei der richtigen Abfalltrennung.

Zunächst sollte geschaut werden, ob  
es sich bei dem zu entsorgenden Abfall  
um eine Verpackung handelt oder um  
einen Gebrauchsgegenstand. Eine Verpa-
ckung wird zur Lagerung, zum Transport 
sowie zur Kennzeichnung der Ware  
benötigt. Nach dem Auspacken der Ware 
muss die Verpackung entsorgt werden. 
Gebrauchsgegenstände werden über  
einen längeren Zeitraum genutzt bis sie 
ersetzt werden müssen, z. B. weil sie  
abgenutzt oder defekt und nicht mehr zu 
reparieren sind.

Die Gelbe Tonne dient ausschließlich 
der Entsorgung von leeren Verpackun-
gen aus Kunststoffen, Metallen,  
Verbundstoffen und Naturmaterialien. 
Hierzu gehören z. B. Joghurtbecher, 
Spülmittelflaschen, Konservendosen, 
Milchkartons und Holzschachteln. 

ASR-Tipp: Die Kunststoff-Zahnbürste gehört 
nicht in die Gelbe Tonne – Warum?

Eine Kunststoff-Zahnbürste z. B. ist ein 
Gebrauchsgegenstand und gehört somit 
nicht in die Gelbe Tonne. Kleinteilige  
Gebrauchsgegenstände aus Kunststoff 
wie die Zahnbürste, aber auch z. B. Plas-
tikspielzeug, Vorratsdosen und Schüs-
seln aus Kunststoff gehören in den Rest-
abfall. 

Zur Entsorgung von kleineren Gebrauchs-
gegenständen aus Metallen wie Töpfe, 
Pfannen, Bestecke stehen im Stadtgebiet 
die Container für Elektro(nik)klein-
geräte und Metalle zur Verfügung.

Haushaltstypische größere Kunststoff-
gegenstände wie Plastikstühle, -regale, 
Regenfässer sowie größere Metallgegen-
stände wie Wäscheständer können auf 
den Wertstoffhöfen abgegeben oder im 
Rahmen der Sperrabfallentsorgung vom 
Grundstück abgeholt werden. Nicht 
zum Annahmespektrum der Wertstoff-
höfe zählen Bauabfälle aus Kunststoffen 
und Metallen, wie z. B. PE-Rohre, Regen-
rinnen. 
—
Weitere Informationen: 
Abfallberatung 0371 4095-102

Polterabend, Hochzeitsfeier und 
Umzug in eine neue Wohnung …                                                             

Ist eine Renovierung, ein Um- oder 
Auszug oder eine größere Feier geplant?
Für solche einmaligen Entsorgungs-
aktionen können Chemnitzer Bürger, 
Grundstückseigentümer und Festveran-
stalter beim ASR zusätzliche Rest- und/ 
oder Bioabfallbehälter sowie Abfallbe-
hälter für Papier/Pappe/Kartonagen zur 
einmaligen Entsorgung bestellen.

Bestellung
Bitte teilen Sie uns unter  
Kundenservice@ASR-Chemnitz.de   
die gewünschte Behältergröße, den 
Standort für den/die Behälter, die  
Rechnungsadresse sowie das Bereit-
stellungs- und Abholdatum mit.
—
Bei Fragen:  
Kundenservice: 0371 4095-777 

Gebühren

 ■ Bereitstellungsgebühr je 
 Abfallbehälter 8,00 EUR

 ■ Entsorgungsgebühr eines  
Abfallbehälters bis 240 l  3,51 EUR

 ■ Entsorgungsgebühr eines  
Abfallbehälters ab 660 l  16,07 EUR

 ■ Massegebühr für  
Restabfall 0,11 EUR/kg

 ■ Massegebühr für  
Bioabfall 0,03 EUR/kg

ASR-Service: Zusätzliche Abfallbehälter bestellen
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Reihe, mit den Rädern nach hinten, 
1 m Abstand zu Hindernissen).
ASR-Hinweis:
Eine Baustelle ist immer eine Herausfor-
derung für jedermann oder -frau. Dies 
betrifft nicht nur den Bauherren, die 
Eigentümer und die bauausführenden 
Firmen, sondern auch Fußgänger, Auto-
fahrer und natürlich auch das Entsor-
gungspersonal. Mit gegenseitiger Rück-
sichtnahme lassen sich die Unannehm-
lichkeiten, die durch eine Baustelle ent-
stehen, besser überwinden. Vielen Dank!
Zufahrt versperrt?
Das kommt vor, wenn z. B. der ASR im 
Vorfeld nicht über Baustellen informiert 
wurde oder wenn parkende Fahrzeuge 
die Zufahrt zu den Grundstücken ver-
sperren. In diesem Fall wird das Grund-
stück nach 2 Tagen nochmals angefah-
ren. Ist die Zufahrt nochmals versperrt, 
erfolgt die Anfahrt erst wieder zum 
nächsten turnusmäßigen Abholtermin.

Baustelle vor der Haustür – und was jetzt?
Hinweise zur Sicherstellung der Entsorgung

Die immer wieder in die Schlag-
zeilen geratenen Brände von 
Abfallbehältern nehmen wir als 
Anlass, um Sie zur Sicherheit Ihrer 
Standplätze zu informieren. 
Mit unseren Hinweisen können 
solche Brände zum Teil verhindert 
oder zumindest die Schäden mini-
miert werden.

Worauf Hauseigentümer achten sollten:
 ■ Achten Sie darauf, dass der Abfallbe-
hälterstandplatz für Fremdpersonen 
nicht zugänglich ist, z. B. im Hinter-
hof oder in einer abschließbaren Um-
zäunung.

 ■ Prüfen Sie bestehende Standplätze auf 
ihre Sicherheit. Standplätze sollten 
sich möglichst nicht in der Nähe von 
Hauseingängen, Fenstern bzw. in 
Durchgängen befinden, damit im 
Brandfall das Feuer sich nicht auf das 

Wohnhaus ausbreiten kann. Die gülti-
gen gesetzlichen Anforderungen zum 
Brandschutz in Wohnobjekten sind 
unbedingt zu beachten.

 ■ Weiterhin ist zu beachten, dass die 
Abfallbehälter nach der Leerung so-
fort wieder vom Straßenrand entfernt 
werden, um den Zugriff von Dritten 
zu verhindern.

Worauf Mieter achten sollten:
 ■ Lagern Sie keine Sperrabfälle oder an-
dere Abfälle im Hausflur, in Durch-
gängen oder in Hausnähe.

 ■ Achten Sie darauf, dass Zugänge frei-
gehalten werden. Stellen Sie die 
Durchgänge im Hausflur nicht mit 
Gegenständen wie Fahrrädern oder 
Kinderwagen zu.

 ■ Geben Sie keine brennende, glühende 
oder heiße Asche bzw. sonstige ent-
zündliche Abfälle in die Abfallbehälter.

 ■ Falls Sie eine Abholung von Sperrab-
fall beauftragt haben, stellen Sie den 
Sperrabfall erst am Abholtag, frühes-
tens am Vorabend ab 18 Uhr, am 
Fahrbahnrand bereit.

 ■ Verhindern Sie den Zugriff zu den 
Abfallbehältern durch Fremdperso-
nen, indem Sie die Zugangstüren ge-
schlossen halten.

 ■ Melden Sie verdächtige Personen der 
Polizei.

—
Weitere Informationen zur Sicherheit 
von Standplätzen erhalten Sie bei
 ■ der Feuerwehr
 ■ der Polizei 
 ■ der Abfallberatung des ASR unter 
0371 4095-102.

Diese Situation kennt fast jeder 
Hauseigentümer. Eine Baustelle 
versperrt den Eingang zum Haus. 
Unter Umständen wird die ganze 
Straße gesperrt.
Wie soll jetzt der Abfall entsorgt 
werden?

Sind Baumaßnahmen im öffentlichen 
Raum geplant, welche Einfluss auf die 
Abfallentsorgung haben können, ist 
Folgendes zu beachten:

1. Der bauausführende Betrieb bzw. 
Projektant informiert den ASR über 
die geplante Baumaßnahme.

2. Sind Anfahrtswege des Entsorgungs-
fahrzeuges von der Baumaßnahme 
eingeschränkt, wird für die Zeit der 
Baumaßnahme eine andere Abhol-
stelle für die Abfallbehälter festgelegt. 
Voraussetzung ist, dass die Befahrbar-

keit mit einem Entsorgungsfahrzeug 
gegeben ist (Fahrzeug-Gesamtgewicht 
von 26 t, Mindest-Durchfahrtsbreite 

 3 m,  Mindest-Durchfahrtshöhe 4 m).

3. Die Abfuhrtermine werden vom ASR 
an den bauausführenden Betrieb 
übermittelt bzw. können auch beim 
Kundenservice abgefragt werden.

4. Die Bereitstellung der Abfallbehälter 
am Entsorgungstag erfolgt durch den 
bauausführenden Betrieb. Dabei ist es 
unerheblich, ob die Behälter im Voll-
service oder als Selbstbereitsteller ge-
leert werden.

Zu beachten ist weiterhin, dass die An-
forderungen für das Bereitstellen der 
Behälter, die mit dem Seitenladerfahr-
zeug entsorgt werden, auch bei der vor-
übergehenden Verlegung der Abhol-
stelle gelten (Behälter geordnet in einer 

ASR-Tipps für sichere Standplätze 
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100 Behälter für Handys, Bügeleisen, Töpfe und Co.                                                                                       
Sammelbehälter für Elektro(nik)kleingeräte

Vor einem Jahr begann der ASR 
mit der Aufstellung der neuen 
Sammelbehälter für Elektro(nik)-
kleingeräte und Metalle. Für Sie 
als Nutzer entstanden dadurch 
kurze Entsorgungswege für eine 
Vielzahl von Haushaltsgegenstän-
den wie z. B. Bügeleisen, Wecker, 
Handys, Pfannen und viele mehr.

Mittlerweile konnten 100 Sammelbe-
hälter auf den Wertstoffinseln  im ge-
samten Stadtgebiet aufgestellt werden. 
Der Inhalt aus den geleerten Contai-
nern wird von Mitarbeitern des ASR
gesichtet und nach Abfallarten sortiert. 
Die getrennten Metallabfälle und Elek-
tro(nik)kleingeräte werden den jeweili-
gen Recyclingverfahren zugeführt.

Leider sind in den vergangenen Monaten 
vereinzelt Container auch Ziel von 
Vandalismus und Diebstahl geworden. 

Bei den Behältern auf der Zeisigwald-
straße und der Hans-Sachs-Straße waren 
die Beschädigungen so groß, dass die 
Container wieder eingezogen werden 
mussten. 

ASR-Nutzungshinweise:                                                                                                                                 
Bitte stellen Sie keine Geräte oder ande-
re Gegenstände  neben die Sammelcon-
tainer! Dies beeinträchtigt die Ordnung 
und Sauberkeit und stellt zudem eine 
Ordnungswidrigkeit dar, die mit Buß-
geldstrafen geahndet werden kann.
Große Elektrogeräte sowie sperrige 
Haushaltsgegenstände aus Metall wer-
den kostenfrei auf den Wertstoffhöfen 
entgegengenommen.
Vor dem Einwurf bitte alle Batterien 
und Akkus aus den Geräten entfernen. 
Nur wenn der Akku fest im Gerät ver-

baut ist, darf dieser auch mitsamt dem 
Gerät in den Sammelcontainer einge-
worfen werden. Bitte achten Sie darauf, 
dass die Gegenstände lose in die Ein-
wurfklappe passen.  Das Einpressen von 
zu großen Geräten oder Metallgegen-
ständen in die Einwurföffnung führt 
oftmals dazu, dass der Einwurf blockiert 
wird und eine weitere Nutzung des Con-
tainers erst nach erfolgter Beräumung 
oder Reparatur durch den ASR wieder 
möglich ist.
Leuchtstoffröhren und Energiesparlam-
pen gehören nicht in die Sammelbehäl-

ter! Bitte nutzen Sie hierfür die Abgabe-
möglichkeiten auf den Wertstoffhöfen 
und im Handel.

Auf gar keinen Fall
gehören
Elektrogeräte in den
Restabfall! 

—
Informationen zu den Standorten der 
Sammelbehälter erhalten Sie auf unserer 
Homepage und bei Ihrer Abfallberatung 
unter 0371 4095-102.
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ASR-Hinweise:

Nach den Weihnachtsfeiertagen 
haben die Wertstoffhöfe vom
27. – 30. Dezember und im neuen 
Jahr ab 2. Januar 2018 geöffnet.

Die Wertstoffhöfe des ASR
 ■ Straße Usti nad Labem 30
 ■ Blankenburgstraße 62
 ■ Jägerschlößchenstraße 15 a
 ■ Kalkstraße 47
 ■ Weißer Weg 

Öffnungszeiten
Mo, Di, Do, Fr 08:00 – 18:00 Uhr
Mi  10:00 – 20:00 Uhr
Sa  07:00 – 15:00 Uhr

Angenommen werden u.a.:
 ■ sperrige Möbel, Möbelteile, Kunst-
stoffgegenstände, Haushaltsschrott  
bis 2 m³ pro Anlieferung und Tag

 ■ elektrische und elektronische Geräte 
und Gerätebatterien

 ■ sperrige Pflanzenabfälle wie Hecken- 
und Baumschnitt bis 2 m³ pro Anlie-
ferung und Tag

 ■ andere Pflanzenabfälle (außer Stamm- 
und Wurzelholz) gegen Gebühr im 
Grünschnitt- bzw. 
Laubsack

—
Weitere Informationen zum Annahme-
spektrum der Wertstoffhöfe erhalten Sie 
bei der Abfallberatung des ASR unter 
0371 4095-102.

Was wird angenommen?
 ■ lösungsmittelhaltige Produkte  
z. B. Altlacke und Altfarben,  
Verdünner, Abbeiz- und Holzschutz-
mittel, Klebstoffe

 ■ Chemikalienreste z. B. Säuren, Lau-
gen, Fotochemikalien, Reinigungs- 
und Desinfektionsmittel,  
Abfluss- und Backofenreiniger

 ■ ölverschmutzte Betriebsmittel  
z. B. Putzlappen, Schutzkleidung

 ■ Altöl und Schmierfette  
(kein Frittieröl)

 ■ Pflanzenschutzmittel
 ■ quecksilberhaltige Produkte  
z. B. Thermometer

 ■ Kosmetika z. B. Spraydosen mit  
Restinhalten

 ■ Altmedikamente
 ■ PUR-Schaumdosen

Was wird nicht angenommen?
 ■ Rest- und Produktionsabfälle, Wertstoffe 
 ■ Schadstoffe in nicht haushaltsüblicher 
Art, Menge oder Beschaffenheit aus 
Handel und Gewerbe

 ■ Feuerlöscher
 ■ Fahrzeugbatterien

Bitte beachten Sie, dass Fahrzeug-
batterien generell nicht auf den Wert-
stoffhöfen angenommen werden.
Gewerbliche Anfallstellen und öffentli-
che Einrichtungen können sich an der 
Problemstoffsammlung mit haushaltsüb-
lichen Mengen beteiligen.

.

Chemnitzer Bürgerinnen und Bür-
ger können in haushaltsüblichen 
Kleinmengen (Abfallmengen bis
5 kg, Altfarben bis 25 kg je An-
lieferung) ihre Problemstoffe aus 
dem privaten Haushalt beim 
Schadstoffmobil abgeben.

ASR-Tipp: 
Bitte nutzen Sie dieses Angebot, 
denn diese gesundheits- und 
umweltgefährdenden Abfälle ge-
hören nicht in den Restabfall.

Wertstoffhof Straße Usti nad Labem 30 Blankenburgstraße 62 Jägerschlößchenstraße 15 a Kalkstraße 47 Weißer Weg

Dezember 16.12.17 23.12.17 30.12.17

Januar 06.01.18 13.01.18 20.01.18 27.01.18 -

Februar 03.02.18 10.02.18 17.02.18 24.02.18 -

März 03.03.18 10.03.18 17.03.18 24.03.18 31.03.18

April 07.04.18 14.04.18 21.04.18 28.04.18 -

Mai 05.05.18 12.05.18 19.05.18 26.05.18 -

Juni 02.06.18 06.06.18 16.06.18 23.06.18 30.06.18

Termine Schadstoffmobil Dezember 2017 und 1. Halbjahr 2018
Das Schadstoffmobil steht jeweils samstags von 08:00 bis 13:00 Uhr auf einem unserer Wertstoffhöfe.

Rindenmulch und Komposterde
werden in den Wintermonaten auf
den Wertstoffhöfen nicht verkauft.

ASR-Service: Jeden Samstag auf 
einem ASR-Wertstoffhof  sichere Schad- und
Problemstoffentsorgung für Chemnitz
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Ab 1. Januar 2018 stellt der ASR eine 
zusätzliche Möglichkeit der kosten-
freien Abgabe von Altmedikamenten 
zur Verfügung. Die abgelaufenen Arz-
neimittel können auf den Wertstoff-
höfen während der Öffnungszeiten 
abgeben werden. Bitte entfernen Sie 
vor der Abgabe sämtliche Pappverpa-
ckungen und Beipackzettel. 

Die Abgabe der Altmedikamente in 
Blistern, Fläschchen oder Tuben ist 
ausreichend.

Altmedikamenten

Einweg-Ballongasflaschen können  nach 
Nutzung noch unter Druck stehen bzw. 
noch Reste beinhalten, so dass eine Ent-
sorgung über die Gelbe Tonne oder den 
Gelben Sack nicht ratsam ist. 

Aus diesem Grund werden diese Be-
hältnisse am Schadstoffmobil entgegen-
genommen. Bitte beachten Sie, dass die 
Annahme auf EINWEG-Behältnisse be-
schränkt ist. gesundheitsschädlich umweltgefährlich systemische Gefährdung

Explosionsgefahr entzündlich

komprimierte Gase ätzend giftig

brandfördernd

ASR-Service: Ab 1. Januar 2018 – Annahme von

Achten Sie auf diese Symbole:

ASR-Tipp: Die Toilette ist kein Abfalleimer!

Allzu oft werden feste und flüssige Ab-
fälle aus Bad und Küche einfach über die 
Toilette oder den Ausguss entsorgt. 
Dabei gehören Tabletten, Speisereste, 
Hygieneartikel und Zigarettenkippen auf 
gar keinen Fall in das Abwassernetz.
Hygieneartikel wie z. B. Feuchttücher 
führen häufig zu Verstopfungen in den 
Rohrleitungen oder blockieren Abwas-
serpumpen. Auch Speisereste und -öle 
fördern die Entstehung von Verstopfun-
gen. Zudem locken sie Ratten an und be-
günstigen deren Vermehrung. Wirkstoffe 

von Medikamenten können trotz mo-
dernster Reinigungstechniken nicht oder 
nur teilweise in der Kläranlage abgebaut 
werden. Sie passieren die Kläranlage un-
verändert und gelangen anschließend in 
die Chemnitz bzw. in weitere Gewässer 
und ins Grundwasser. Deshalb ist es 
unabdingbar, den unnötigen Eintrag 
solcher Stoffe in das Abwassernetz auf 
ein Minimum zu reduzieren. Entsorgen 
Sie Ihre Haushaltsabfälle immer über die 
Abfallbehälter am Haus bzw. über die 
vom ASR zusätzlich angebotenen Ent-

sorgungswege für spezielle Abfälle. 
Haushaltschemikalien sowie Reste von 
Kosmetika und Altmedikamente werden 
am Schadstoffmobil entgegengenommen. 
Benutzte Hygieneartikel gehören in die 
Restabfalltonne. Kleine Mengen Speise-
öl und Frittierfett lassen sich mit Küchen-
krepp aufsaugen und können  anschlie-
ßend in die Biotonne oder auf den Kom-
posthaufen gegeben werden. Bei größe-
ren Mengen können Sie das Speiseöl 
auch in einem verschlossenen Behälter 
über die Restabfalltonne entsorgen.

Einweg-Ballongasflaschen  

Die Entsorgung von Feuchttüchern und Hygieneartikeln über die Toilette
ist ein ganz erhebliches Problem für die kommunale Abwasserentsorgung.
Feuchttücher & Co. verwirbeln sich im Abwasserstrom zu reißfesten Klumpen,
die erhebliche Schäden an der Abwasserinfrastruktur verursachen.
Die Entfernung von „Pumpenzöpfen“ kann den Abwasserentsorger im Einzelfall
mehrere zehntausend Euro pro Pumpe kosten.

© Verband kommunaler Unternehmen (VKU)
© Verband kommunaler Unternehmen (VKU) Quelle: Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, Umweltbundesamt, BUND
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ASR-Tipp:
Insbesondere für Selbstbereitsteller!
Auch wenn die Weihnachtsgeschenke noch
nicht ausgepackt sind – die Tonnen für den 
1. Weihnachtsfeiertag 2017 bitte bereits am
23. Dezember herausstellen!

Feiertagsvor- bzw. -nachentsorgung
für Weihnachten 2017
Bitte beachten Sie, dass es durch die Feiertage  
zu einer Verschiebung der Entsorgungstermine kommt. 

Feiertag regulärer Entsorgungstag neuer Entsorgungstag Hinweise

Weihnachten 2017 Montag 25.12.2017 Samstag 23.12.2017 ⬅ Vorentsorgung!

Dienstag 26.12.2017 Mittwoch 27.12.2017

Mittwoch 27.12.2017 Donnerstag 28.12.2017 

Donnerstag 28.12.2017 Freitag 29.12.2017 

Freitag 29.12.2017 Samstag 30.12.2017

Neues Jahr startet
mit Silvesterreinigung

Am ersten Tag des neuen Jahres 
starten die ASR-Teams kurz nach 7 Uhr 
zu ihrer Neujahrsreinigung.  
Spätestens zu ihrem Neujahrsspazier-
gang  wollen wir allen  Chemnitzer
Bürgerinnen und Bürgern sowie Gästen 
eine schöne saubere Chemnitzer Innen-
stadt  präsentieren.

ASR-Tipp:
Silvesterhinterlassenschaften sind 
außergewöhnliche Verschmutzungen 
und sind vom Verursacher (Mieter, 
Hauseigentümer, Gaststättenbesitzer) 
nach der Feier zu beseitigen.

Alle Jahre wieder ...
Entsorgung von Weihnachtsbäumen

In der Zeit vom 8. Januar bis 26. 
Januar 2018 findet wieder die 
jährliche Entsorgung der ausge-
dienten Weihnachtsbäume statt. 
Für einen reibungslosen Ablauf 
beachten Sie bitte folgende ASR-
Hinweise:

 ■ Es werden Weihnachtsbäume und ge-
bündeltes Reisig bis max. 2 Meter 
Länge mitgenommen.

 ■ Zum Bündeln bitte keinen Draht, 
sondern Bindfaden aus Naturfasern 
verwenden.

 ■ Die Weihnachtsbäume bitte vorher 
abschmücken.

 ■ Legen Sie die Bäume und die Reisig-
bündel neben die zur Entsorgung be-
reitgestellten Biotonne.

 ■ Achten Sie bitte darauf, dass Zugänge 
zu den Abfallbehältern freigehalten 
und andere Verkehrsteilnehmer 
durch die Weihnachtsbäume und Rei-
sigbündel nicht gefährdet werden.

Prosit, Chemnitz 2018! 
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Feiertagsvor- bzw. -nachentsorgung 1. Halbjahr 2018
Bitte beachten Sie, dass es durch die Feiertage zu einer Verschiebung der Entsorgungstermine kommt. 

Feiertag regulärer Entsorgungstag neuer Entsorgungstag Hinweise

Neujahr 2018 Montag 01.01.2018 Dienstag 02.01.2018

Dienstag 02.01.2018 Mittwoch 03.01.2018

Mittwoch 03.01.2018 Donnerstag 04.01.2018

Donnerstag 04.01.2018 Freitag 05.01.2018

Freitag 05.01.2018 Samstag 06.01.2018

Ostern 2018 Montag 26.03.2018 Samstag 24.03.2018 ⬅ Vorentsorgung!

Dienstag 27.03.2018 Montag 26.03.2018 ⬅ Vorentsorgung!

Mittwoch 28.03.2018 Dienstag 27.03.2018 ⬅ Vorentsorgung!

Donnerstag 29.03.2018 Mittwoch 28.03.2018 ⬅ Vorentsorgung!

Karfreitag Freitag 30.03.2018 Donnerstag 29.03.2018 ⬅ Vorentsorgung!

Ostermontag Montag 02.04.2018 Dienstag 03.04.2018

Dienstag 03.04.2018 Mittwoch 04.04.2018

Mittwoch 04.04.2018 Donnerstag 05.04.2018

Donnerstag 05.04.2018 Freitag 06.04.2018

Freitag 06.04.2018 Samstag 07.04.2018

Tag der Arbeit 2018 Dienstag 01.05.2018 Mittwoch 02.05.2018

Mittwoch 02.05.2018 Donnerstag 03.05.2018

Donnerstag 03.05.2018 Freitag 04.05.2018

Freitag 04.05.2018 Samstag 05.05.2018

Himmelfahrt 2018 Donnerstag 10.05.2018 Freitag 11.05.2018

Freitag 11.05.2018 Samstag 12.05.2018

Pfingsten 2018 Montag 21.05.2018 Dienstag 22.05.2018

Dienstag 22.05.2018 Mittwoch 23.05.2018

Mittwoch 23.05.2018 Donnerstag 24.05.2018

Donnerstag 24.05.2018 Freitag 25.05.2018

Freitag 25.05.2018 Samstag 26.05.2018

Neues Jahr startet
mit Silvesterreinigung

Wundern Sie sich bitte nicht, wenn am 
Entsorgungstag neben der entleerten 
Biotonne der Weihnachtsbaum immer 
noch steht. Das Fahrzeug, welches die 
Bäume einsammelt, fährt dem Biofahr-
zeug zeitlich versetzt hinterher.

ASR-Bitte: 
Falls einige Weihnachtsbäume infolge 
von besonders starkem Schneefall oder 
anderen unvorhersehbaren Witterungs-
einflüssen nicht abgeholt werden kön-
nen, werden diese zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt entsorgt.

Für Ihr Verständnis bedanken wir uns 
im Voraus!

Termin verpasst oder keine Biotonne 
vorhanden wegen eigener Kompostie-
rung? 
Weihnachtsbäume werden auch von 
den umliegenden Kompostierungsanla-
gen gegen ein Entgelt angenommen.

—
KVA Kompostier- und Verwertungs-
gesellschaft mbH Adorf
Am Eisenweg 1
09221 Neukirchen/Adorf
Telefon 03721 880031

KH Kompostanlage  
Hartmannsdorf GmbH 
Kreuzeichenweg 1
09232 Hartmannsdorf
Telefon 03722 90202
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Bunte Seite

Liebe Rätselfreunde,
finden Sie die nachfolgenden Wörter im 
Buchstabengitter und streichen sie 
durch. Die Wörter sind kreuz und quer 
versteckt. Bitte beachten Sie: ä = ae und 
ü = ue.

STROM – METALL – ROHSTOFFE – 
AKKU – MIXER – KUNSTSTOFF – 
CONTAINER – HANDY – GERÄT – 
MONITOR

Die übrigen Buchstaben ergeben, von 
links nach rechts gelesen den Lösungs-
satz. 

Schreiben Sie den Lösungssatz auf eine 
Postkarte und schicken uns diese bis 
zum 30. April 2018 an folgende Adresse:

ASR „Sortierrätsel“
EMSI Postfach 
Blankenburgstraße 62
09114 Chemnitz

Vergessen Sie bitte nicht, die eigene  
Adresse anzugeben. Unter den richtigen 
Einsendungen werden wir drei Gewin-
ner ermitteln. Diese erhalten eine kleine 
Überraschung.
 
Viel Spaß beim Rätseln!

ASR-Rätselzeit: Buchstabensalat

Für ASR-Beschäftigte ist die Teilnahme nicht möglich. 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Lösung:

M E T A L L E L E K

O T R R H O G E R R

R G R E A A E E T O

T E E S X I N N D H

S N I R C I H D T S

S F U E A R M D Y T

I E A T B E F A L O

K U N S T S T O F F

M O N I T O R L T F

C O N N E A K K U E
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Die Beschäftigten des ASR 
wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest 
und ein gesundes neues Jahr!


